
 Dieses Urteil ist rechtskräft ig seit 
de 3.11 .2020 

Amtsgericht Monschau 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

In der Strafsache 

gegen geborene , 
geboren am 
deutsche Staatsangehörige 
wohnhaft  

wegen Unterschlagung 

hat das Amtsgeri9ht Monschau 
aufgrund der Hauptverhandlungen vom  
an der teilgenommen haben: 

Richterin am Amtsgericht  
als Richterin 

Amtswanwalt  
als Vertreter der Staatsanwaltschaft Aachen 

Rechtsanwalt Bex aus Aachen 
als Verteidiger der Angeklagten  

Justizbeschäftigte (mD)  
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

am  für Recht.erkannt: 

, 03.11.2020 

EINGEGANG EN 

o 6. NOV. 2020 
ANWALTSf<ANZLEI SEX 



,. 

2 

Die Angeklagte wird freigesprochen . 
" 

Die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Aus l agen 
trägt die Staatskasse. 

Gründe 

. (abgekürzt gem. § 267 Abs.5 StPO) 

Der Angeklagten wurde mit Strafbefehl vom 28.02.2020, auf dessen Inhalt wegen der 
Einzelheiten Bezug genommen wird, zur Last gelegt, sich anlässlich ihres Auszuges 
am in wegen Unterschlagung einer Einbauküche zum 
Nachtei!. der Geschädigten gem. § 246 Abs.1, Abs.2 StGB strafbar gemacht zu 
haben. 

Die Angeklagte war von diesem Vorwurf aus tatsächlichen Gründen freizusprechen . 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme erscheint es mit den Bekundungen der 
Zeugin  gut möglich, dass die Küche im Vorfeld des Umzuges nicht von ihr im 
März  für  an die Angeklagte verkauft worden war. Angesichts der 
mehr als abenteuerlichen Einlassung der Angeklagten und des ebenfalls 
fragwürdigen Aussageverhaltens der Zeugen  und  ließen sich 
abschließende Feststellungen, welche der beiden verfeindeten Seiten in Bezug auf 
den behaupteten Küchenverkauf lügt und welche die Wahrheit sagt, indes nicht 
hinreichend 'sicher .treffen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 467 Abs.1 StPO. 




